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...“Rechtsfehlerfrei hat das Amtsgericht...die 
eingeschränkte Bereitstellung von Warmwasser im 
Sommer...aber nicht als Mangel der Solaranlage 
gewertet, sondern ausgeführt, die Solaranlage habe nur 
in der Lage sein können und sollen, andere 
Energieträger zu entlasten, nicht aber sie zu ersetzen.“  
 
Es ist also, lt. BGH, „kein Mangel“, wenn Solaranlagen 
im Sommer nicht ordnungsgemäß funktionieren... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn es propagiert die mit Steuergeldern finanzierte 
politische Solarkampagne SOLAR-WÄRME-PLUS eine 
„100%ige Ersparnis in den „Sommer-Monaten“. So wird 
mit Hilfe einer vermeintlich unabhängigen Justiz Politik 
gemacht. Es ist das Ende einer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und das Ende des bundesdeutschen 
Rechtsstaates, und das alles „Im Namen des Volkes“. Und 
die vom BGH legalisierte "Abzockerei" der Bürger kann 
weitergehen, siehe aktuelle Werbung aus September 2004 
der Solarfirma "Solarpower GmbH", Plauen: 




